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II-:- der Beilagen z~ den stenographischen Protokollen des Nationalrates .. 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:~~~~_I! 1970 . -.No.MY 519 
.A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.GRUBER, Dr.I\lOCK 
und Genossen 
an den Bundesminister für Unterricht 
betreffend StudienkonMissionen 

Mit dem Bundesgesetz über technische Studi~nrichtungen, 

Bundesgesetz über Studienrichtungen der Bodenkultur und 

Bundesgesetz über montanistische Studienrichtungen wurden 

Studienkommissionen mit weitgehender Mitbestimmung der 

'Studierenden zunä6hst für zwei Jahre 'provis6risch einge-

fÜhrt,um Erfahrungen auf dem Sektor der Mitbestimmung 

und Mi tverantvJOrtung der im Universitätsbetrieb integrieren~~ 

Personengruppen zu sammeb. 

·Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher die 

·A TI fra g e 

1.) \<lelche Erfahrungen' konnten durch die vorläufige Ein-· 

führung 'der Studienkommissionen auf dem Sektor. der r~i t­

bestimmung der Studierenden gewönnen Werden? 
. I.. . ' 

2.) Ist apf Grund dieser Ergebnisse bereits abzusehen, daß 

nach dieser Periode ein Gesetze~vorschla~ ausgearbeitet 
. .' ." . ," 

und-dem Hohen Haus vo~gelegt wird~ der die Studien-

kommissionen und damit die Mitbestirhmung der Studenten 
.. . 

und des akademischen Mittelbaues in diesem Bereich einer 

endgültigen gesetzlichen Regelung zuführt? 
,# /1 
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